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634 
(Besondere Vertragsbedingungen – Liefer-/Dienstleistungen) 

 
 

Vergabe-Nr.: 2026/0222 

Projekt-Nr.: 205NW-99142 / 
205NW-EP257 

Maßnahme: Heist: Erstinspektion von Niederschlagswasserkanälen sowie Hausanschlüssen 

Leistung  Kanalinspektion und -reinigung 

 
BESONDERE  VERTRAGSBEDINGUNGEN 
 
Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leis-
tungen (VOL/B) 
 
1 Überwachung der Anlieferung 
 
Die Überwachung obliegt dem Auftraggeber bzw. dem beauftragten Architekten/Ingenieur. 
Anordnungen dürfen nur vom Auftraggeber bzw. vom beauftragten Architekten/Ingenieur ge-
troffen werden. 
 
2 Anlieferungs- oder Annahmestelle 
 
Ort Heist 
Gebäude       
Raum       
 
3 Ausführungsfristen 
 
Beginn der Ausführung 01.09.2026 
Ende der Ausführung 30.11.2027 
folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:  
 
Die Arbeiten sollen im Jahr 2026 begonnen und gemäß Leistungsbeschreibung etwa 50% 
der Gesamtleistung absolviert werden, damit in 2027 die 2.Hälfte abgearbeitet werden kann.  
 
4 Vertragsstrafen (§ 11) 
 
Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für Verzug zu zahlen: 
 
 
4.1 bei Überschreitung der unter 3. Genannten Fristen 
 ☐für jede vollendete Woche       Prozent 

 ☐für jeden Werktag        Prozent 
 desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann. Die Bezugsgröße zur Be-

rechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von Einzelfristen ist der nicht nutz-
bare Teil der Leistung, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leis-
tungen entspricht. 

 
4.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt       Prozent der Auftragssumme (ohne Umsatz-

steuer) begrenzt. 
 
4.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung verbindlicher Zwischen-

termine (Einzelfristen als Vertragsfristen) werden auf eine durch den Verzug wegen 
Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe ange-
rechnet. 
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5 Rechnungen (§15) 
 
Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber auf elektronischem Wege einzureichen an fol-
gende E-Mail-Adresse: rechnung@azv.sh 
 
6 Sicherheitsleistung (§18) 
 
6.1 Stellung der Sicherheit 
 

Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen des Auftragsnehmers aus dem 
Vertrag ist in Höhe von        Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne 
Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 50.000 Euro ohne Umsatz-
steuer beträgt, und wenn dies für die sach- und fristgemäße Leistung ausnahmsweise 
erforderlich erscheint.  
 
Sicherheit kann wahlweise durch Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet 
werden 

 
6.2 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft 
 

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das Formblatt „Vertragserfüllungs-
bürgschaft“ des Vergabe- und Vertragshandbuchs für die Baumaßnahmen des Bundes 
(VHB) zu verwenden oder die Bürgschaftserklärung muss inhaltlich vollständig dem 
Formblatt des Auftraggebers entsprechen. 
 
Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen: 
 
- ”Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft 

nach deutschem Recht. 
- Auf die Einreden der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet. 
- Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsur-

kunde. 
- Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach 

Abschluss des 
- Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforde-

rung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im 
Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend. 

- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen 
Stelle." 

 
7 Zahlungsbedingungen (§ 17) 
 
Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn nachfolgend eine Regelung getroffen ist. 
 
8  - frei - 
 
9  Weitere Besondere Vertragsbedingungen 
 
9.1 Nachweis zur Eignung des Unternehmens  
 

Bieter müssen mit Angebotsabgabe und während der Werkleistung die erforderliche 
Qualifikation (Fachkunde, technische Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit der technischen 
Vertragserfüllung) und Gütesicherung des Unternehmens nachweisen. Die Anforderun-
gen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgege-
benen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 1) sind für die nachstehend angegebene(n) 
Beurteilungsgruppe(n) zu erfüllen und mit Angebotsabgabe nachzuweisen: I und R 
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Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen und die 
Gütesicherung 
des Unternehmens nach RAL-GZ 961 mit dem Besitz des entsprechenden RAL-Gütezei-
chens Kanalbau für die geforderte(n) Beurteilungsgruppe(n) nachweist. 
 
Der Nachweis gilt insbesondere als gleichwertig erbracht, wenn der Bieter für die gefor-
derte Beurteilungsgruppe die Erfüllung der Anforderungen durch eine Prüfung mit einem 
Prüfbericht nachweist. Der Prüfbericht muss die Erfüllung der gestellten Anforderung 
nachvollziehbar belegen. Mit dem Prüfbericht sind vorzulegen: Angaben zur Personal-
ausstattung mit Aus- und Weiterbildungsnachweisen / Angaben zur Betriebs- und Gerä-
teausstattung / Angaben zu den in den letzten drei Jahren durchgeführten vergleichba-
ren Projekten / Muster der Dokumentation der Eigenüberwachung.  
 
1) Die Anforderungen sind aufrufbar unter: 
http://kanalbau.com/de/bietereignung/guete-pruefbestimmengen. html 
bzw. zu beziehen über http://beuth.de – Stichwort-Suche: „RAL-GZ 961“ 
 
 
 

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen 
 
 


